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Hygienische Forderungen.
Herr Geheimrat Professor Enlenburg, der bekannte Berliner Neurologe,

hielt in dem „Verein für öffentliche Gesundheitspflege" auf Grund der bisherigen
Untersuchnngsergebuisse zu obigem Thema einen Vortrag, aus dem die „Teutsche
Med. Wochenschr." folgende Leitsätze veröffentlicht!

1. Während der Vormittag für obligatoriscle wissenschaftliche Lehrstunden
benutzt werden soll, darf der Nachmittag für diese Lehrfächer unter keinen Um-
ständen herangezogen werden und muß ausschließlich für Turnen, Bewegungsspiele
und für fakultative technische Lehrgegenständc, wie Zeichneu, Singen, Handarbeit,
freigehalten werden.

2. Die Zahl der obligatorischen wissenschaftlichen Lehrstuuden darf in der

Regel vier am Tage, mithin 24 in der Woche nicht überschreiten. Nur aus-
nahmsweise darf noch eine fünfte Lehrstnude unter den gleich zu erwähnenden
Vorsichtsmaßregeln hinzukommen. An den Tagen, an denen noch ein Nach-

mittagsunterricht stattfindet, darf dieser nicht früher als 3 Stunden nach been-

detem Vormittagsunterricht beginnen. — Die größere, über vier hinausgehende

Zahl der Vormittagsstunden ist nach Möglichkeit ans die erste, nicht auf die

zweite Wochenhälfte zu verlegen.
3. Die Lehrstunden müssen durch Pausen von angemessener Länge von

einander getrennt sein. Nach dem Schluß der ersten Lehrstnude genügt in der

Regel eine Pause von 5 — 10 Minuten, — nach dem Schluß der zweiten Stunde
dagegen unbedingt eine längere, von mindestens 15 Minuten, die vorzugsweise
als Frühstückspause zu benutzen ist. Nach der dritten Stunde muß wieder eine

Pause von 15 Minuten, und nach der vierten, falls noch eine fünfte Lehrstnude
hinzukommt, eine Pause von mindestens 20 Minuten stattfinden.

4. Bei der Festsetzung des Stundenplanes ist auf den Ermüdungswert
der einzelnen Fächer ausgiebige Rücksicht zu nehme». Voranzustellen sind die

Fächer mit größtem Ermüdungswert — ausschließlich des ganz zu isolierenden
Turnunterrichtes — also Rechnen und Mathematik, sowie fremde Sprachen.
Diesen Gegenständen sollten in der Regel die beiden ersten Lehrstundcn zufallen.
Die dann noch verbleibenden Stunden wären dem Unterricht im Deutschen, der

Religion, Geschichte, Geographie, den Naturwissenschaften zu widmen. Eventuell
könnte auch nach Einschaltung der letztengenannten Fächer, die restaurierend
wirken, ein fremdsprachiger Unterricht folgen. In den letzten Lehrstundeu, sowie

in den Tagen der zweiten Wochenhälfte sind anstrengendere Uebungen, Ertem-
poralien, Prüfungsarbeiten u. s. w. nach Möglichkeit zu vermeiden.

5. Eine öftere Einschaltung von Ruhetagen im Laufe der Woche ist zu
ermöglichen. Die übliche Ferienvrdnung ist, ohne Rücksicht aus die kirchlichen

Feste und dergleichen, in dem Sinne auszugestalten, daß häusigere und kürzere
Unterbrechungen des Schulunterrichts vor längeren und selteneren den Vorzug
verdienen. Hierbei ist auch den neuerdings vielfach betonten physiologischen Ent-
wicklungsschwanknngen unter dem Einflüsse der Jahreszeiten in gebührender Weise
Rechnung zu tragen.

Huter Mat.
Im Glücke treib es nicht zu toll,

Im Unglück nicht verzage;
Bist leidvoll oder freudenvoll,

Bald kommen andere Tage —
Und an die anderen denke du,

Dann hast du allzeit Fried und Nuh. 1.
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